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Teilnehmervertrag für TN-Kennung _____________________ 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

__________________________ _________________________________
Name, Vorname Beruf

__________________________ _________________________________
Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort

__________________ _________________ ____________________________
Telefon privat Telefon mobil e-Mail privat

__________________ _________________ ____________________________
Personalausweis-/Passnummer geboren am geboren in

__________________________ _________ ______________________
Ort, Datum der Ausstellung des Führerscheins Fahrzeugklasse Punktestand Zentralregister Flensburg

Teilnehmerstatus:  EinzelteilnehmerIn

 TeilnehmerIn in Teilnehmergemeinschaft mit Teilnehmer-Nr._________________________

 Beauftragter des Teilnehmers ________________ mit TN-Nr.________________________

 weitere vertragsrelevante Besonderheiten _______________________________________
(z.B. Dauerquernutzung )

im folgenden Teilnehmer genannt
und

BeiAnrufAuto e.V - im folgenden „BEIANRUFAUTO“ genannt

schließen den folgenden Vertrag

1. Der Teilnehmer erwirbt das Recht, die Fahrzeuge von BEIANRUFAUTO zu buchen und zu nutzen, soweit sie im Rahmen 
der Nutzungsgemeinschaft zur Verfügung stehen. Die Möglichkeit des Teilnehmers zur Buchung und Nutzung hängt 
dabei auch von der Nutzung der anderen Teilnehmer ab. Bei dieser Vereinbarung handelt es sich somit um einen 
nichttypischen Rahmenmietvertrag.

2. Der Teilnehmer bezahlt eine Aufnahmegebühr und Kaution gemäß gültiger Preisliste (nicht Dauer-/Quernutzung). Er 
verpflichtet  sich  weiterhin  zur  Zahlung  der  monatlichen  Verwaltungsgebühr  sowie  der  Nutzungsgebühren  und 
sonstigen Beträge und Auslagen, die bei Inanspruchnahme von Leistungen von BEIANRUFAUTO anfallen.

3. Der Teilnehmer versichert, dass er finanziell zur Zahlung der anfallenden Beträge in der Lage ist.
4. Der Teilnehmer versichert ausdrücklich die Richtigkeit der gemachten Angaben. Änderungen wird er  BEIANRUFAUTO 

unverzüglich mitteilen. BEIANRUFAUTO ist berechtigt, die zur Überprüfung der Angaben notwendigen Auskünfte von den 
zuständigen Behörden einzuholen.

5. Näheres wird bestimmt durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Preisliste von BEIANRUFAUTO in 
der jeweiligen Fassung. Die derzeit gültigen Fassungen sind dem Vertrag beigefügt.

6. Der Teilnehmer bestätigt, dass er auf die Geltung der Vertragsbedingungen vor Unterzeichnung hingewiesen wurde, 
die Vertragsbedingungen zur Kenntnis genommen hat bzw. die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise von ihnen 
Kenntnis zu nehmen und er mit deren Geltung einverstanden ist.

7. Der  Teilnehmer bestätigt,  dass er  damit  einverstanden ist,  dass  BEIANRUFAUTO seine Daten speichert,  statistisch 
auswertet und in anonymisierter Form an Dritte weitergibt.

8. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen bedürfen der Schriftform

Augsburg, den  _________________________

______________________________________ _______________________________
BEIANRUFAUTO Teilnehmer 
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Der Teilnehmer bestätigt, dass er eingewiesen wurde, sowie den Erhalt

1. der AGB vom _____________

2. der Preisliste vom ____________

3. des Tresorschlüssels

4. der PIN-Nummern für die in den Fahrzeugen ausliegenden Tankkarten

Augsburg, den _______________

_________________________________________

(Unterschrift)
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Ermächtigung zur Anwendung des Lastschriftverfahrens

Hiermit ermächtige ich, _________________________ , den Verein „Bei Anruf Auto e.V.“ 
mit  Sitz  in  Augsburg,  Forderungen,  die  aus  meiner  Mitgliedschaft  und  der 
Fahrzeugnutzung hervorgehen, per Lastschriftverfahren von meinem Konto einzuziehen.

Mir ist bekannt, dass ich jede Abbuchung binnen sechs Wochen stornieren lassen kann. 
Bestand die Forderung zu Recht, muss ich dem Verein die Kosten erstatten, die aus einer 
Stornierung entstehen.

Diese Ermächtigung kann ich jederzeit, ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung 
von Fristen kündigen.

Die Einzugsermächtigung erlischt  automatisch nach der  letzten Abbuchung nach einer 
Kündigung der Vereinsmitgliedschaft.

Name: _______________________________________

Straße: _______________________________________

Wohnort: _______________________________________

Bank: _______________________________________

Bankleitzahl: _______________________________________

Kontonummer: _______________________________________

Augsburg, den _______________

_________________________________________

(Unterschrift)
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